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RATGEBER

Wie sich aus den Unterlagen er-
gibt, ist Ihre Rente als Vollrente
nach Skala 44, also ohne Beitrags-
lücken, berechnet worden. Auf Ih-
rer Rentenverfügung muss denn
auch die Rentenskala 44 entspre-
chend vermerkt sein.

Allerdings kann aufgrund der ge-
meinsamen durchschnittlichen
Einkommen von Ihnen und Ihrer
Frau nicht ganz die maximale
Vollrente ausbezahlt werden (für
Ehepaare gegenwärtig Fr. 2820.-
monatlich). Die minimale Voll-
rente für Ehepaare beträgt bei vol-
1er Beitragsdauer die Hälfte, also
Fr. 1410.-. Sie ersehen daraus,

dass Ihre Rente nahe bei der Maxi-
malrente liegt.
Gerne benütze ich die Gelegen-
heit, Sie auf die Möglichkeit von
Ergänzungsleistungen zur AHV
hinzuweisen. Solche Leistungen
können wie eine Rente bean-
spracht werden, wenn Ihre Mittel
nicht ausreichen, um Ihren Le-
bensbedarf in dem gesetzlich vor-
gesehenen Rahmen zu decken.
Bei der AHV-Zweigstelle Ihrer
Wohngemeinde können Sie sich
allgemein beraten lassen. Insbe-
sondere bei hohen Krankheits-,
Pflege- oder Heimkosten ist eine
EL-Anmeldung angezeigt.
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Zwangsenteignung
7c/z Zzextee ein ginge/ebenes
Gn/ne/s/wcL on Jem /c/z se/tr Zzän-

ge. 7c/z Zza/ze r/en gröss/en 7e/Z me/-
«es Levens /wer verZ?rac/zt Jeßt
w/ZZ mim m/r a/Zes aMtan/en. An
r/er Grenze zn me/nem Granr/sfi/cÄ;
so/Zen näm//c/z i/izs 7>ere/fs Zieste-
ZteneZe AZters/te/m nmgeZmnt zmiZ

neue A/terswo/tnimgen r/az« er-
r/c/zfer werr/en. Mm /s? m/r z« O/z-

ren ge/commen, c/ass man m/c/z

zwangsenfe/gnen wi/rrZe, /a/Zs Zc/z

me/n GrnzzeZstneZ: n/c/zt /re/w/ZZ/g
iz/zge/ze« vv/ZZ. Kann man vv/iLZ/c/z

jemanrZen e/n/ac/z zwtzngsente/g-
nen? 7cZz Z>/n entsc/z/ossen, m/c/z
n/c/zt ZZe/n/cr/egen zn Zassen.

Ich kann Ihre Anfrage nur in allge-
meiner Art und Weise beantwor-
ten. Einzelheiten müssten anhand
der örtlichen Verhältnisse geprüft
werden. Tatsächlich haben der
Bund und alle Kantone die Mög-
lichkeit, das private Grundeigen-
tum zu enteignen. Dieses Enteig-
nungsrecht des Staates ist grand-
sätzlich für Werke im öffentlichen
Interesse vorgesehen. Die Enteig-
nung kann nur gegen volle Ent-
Schädigung erfolgen. Das Enteig-
nungsverfahren ist jeweils recht
kompliziert und bietet dem priva-
ten Grundeigentümer Gewähr,
dass er den vom Staat geltend ge-
machten Enteignungsanspruch
und gegebenenfalls die Höhe der
Entschädigung durch unabhängige
Instanzen überprüfen lassen kann.
Üblicherweise anerkennt der
Staat, dass der betroffene Bürger
im Rahmen des Enteignungsver-
fahrens Anspruch auf rechtlichen
Beistand hat, und übernimmt
die Anwaltskosten bis zum erst-
instanzlichen Entscheid. Somit
müssen Sie zwar davon ausgehen,

Die Heimkegelbahn,
das neue Freizeitvergnügen.
Ein beliebtes Spiel für Jung und Alt, das viel Freude und lu-
stige Stunden bereitet.

Das Spiel besteht aus einem Kegelkasten und der Kugel-
bahn. Der Kegelkasten ist mit Filz ausgeschlagen und
dadurch geräuscharm. Platzbedarf: 350 x 100 cm.

Alle Kegel werden mit einem Hände-
druck gleichzeitig aufgestellt. Mit einer
Abdeckplatte ist die Anlage schliess-
bar, die Rückseite dient als Schreib-
tafel.

Die Kegelbahn ist in der Höhe schräg
stellbar (Invalide und Rollstuhlabhän-
gigs)-

Diese solide und schön geschaffene
Anlage aus Naturholz eignet sich für
Altersheime, Jugendtreffs, Therapie-
stellen, Ünferhaltungslokale und Par-

tys.

Patent angemeldet.
Das Kegelspiel können Sie bei uns
während den Ladenöffnungszeiten
oder nach telefonischer Vereinbarung
ansehen und testen.
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RATGEBER

dass eine Enteignung gegen Ihren
Willen möglich sein könnte, Sie

müssen sich aber durch blosse
Äusserungen nicht beirren lassen,
sondern können im Rahmen des

Enteignungsverfahrens, wenn es
einmal eingeleitet ist, Ihre Rechte
wahrnehmen. Was Ihren persönli-
chen Fall betrifft, habe ich Zwei-
fei, dass Ihr Grundstück im Hin-
blick auf den Bau eines Altershei-
mes enteignet werden kann, da ein
Altersheim nicht standortgebun-
den ist.

Erbrecht entziehen?

/ch b/n Senior/n nnc? habe drei Gc-
sc/zvràfer. Diese haben Jen Eon-
fakt mit m/r vor Jahrzehnten abge-
£>roc/zen, wei/ /ck m/ck beim Erben
zur Wehr setzte. S7e wo//fen wir
nichts geben, we/Z es mir a«geZ>/zc/z

gut genug ging. AZ/en Jre/en ge/zt
es viel besser a/s mit; jedes bekam
ein //aus. Jetzt mac/ze Zeh mein
Testament und babe eine Frage.
Genügt es, wenn z'cb schreibe: /ch
entziehe meinen drei Geschwistern
das Erbrecht?

Im Rahmen einer letztwilligen
Verfügung ist es wesentlich, dass
Sie bezeichnen, wer Ihr Vermögen
erben soll. Wenn Sie lediglich an-
geben, wer nicht Ihre Erben sein
sollen, so beschwören Sie Proble-
me herauf, weil damit nicht fest-
steht, wer Erbe ist. Pflichtteilge-
schützt sind die Nachkommen, der
Ehegatte und die Eltern. Wenn Sie
keine pflichtteilgeschützten ge-
setzlichen Erben haben, so können
Sie über Ihr Erbe völlig frei verfü-
gen. Es wäre in einem solchen Fall
empfehlenswert, wenn Sie im
Rahmen der letztwilligen Verfü-
gung angeben, wen - eine oder
mehrere Personen oder Institutio-
nen - Sie als Erben einsetzen. Oh-
ne es ausdrücklich zu sagen, würde
damit schon feststehen, dass Ihre
Geschwister nicht Ihre Erben wä-
ren. Sie können verschiedene Er-
ben mit verschiedenen Erbquoten
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einsetzen. Wesentlich wäre dann,
dass die verschiedenen Erbquoten
insgesamt das gesamte Erbschafts-
vermögen erfassen, ansonsten
könnte der Rest an die gesetzlichen
Erben, somit an die Geschwister,
fallen.

Enterbungsgründe
/n Jer Ze/f/K/?e 7/93 war au/Seite
52 von EnferbuMg bei schwerw/e-
genJen VerietzuMgen Jer/am//Zen-
rechf/iche« P/Z/ckten die Rede, /m

diesem Zusammenhang möchte
ich wissen, ob /oigende Pe/sp/e/e
unter diesen ßegnj//a//en: Dro-
gensucht/DrogenhandeZ, Straj/äZ-
Z/gke/t in/o/ge von Diebstak/. We/-

che anderen Gründe könnten noch
zur Enterbung/ühren?

Der Gesetzgeber hat bewusst die
Enterbungsgründe recht offen ge-
lassen, um den Richtern aufgrund
der Umstände des Einzelfalles
einen weiten Ermessensspielraum
zu belassen. Das macht es schwie-
rig, konkrete, allgemeingültige
Enterbungsgründe anzugeben. Je-
denfalls muss sich aber die
schwerwiegende Verletzung auf
die /dmi/icnrechfZiehen Pflichten
beziehen, das heisst, der schwere
Verstoss muss auf die Beziehung
zwischen dem Erblasser oder des-
sen Angehörigen und dem Erben
einwirken. Drogenkonsum oder
der Drogenhandel sind als solche

Coupon für Info-Material:

ffJVÜ'fmilJ) fJD

Spilhusen 715
9601 Lütisburg-Station
Telefon 073-31 3444

I Vorname

Strasse

Kissen zur optimalen Druckreduzie-
rung, wasserundurchlässiger Innenbe-
zug mit Ventil, antistatisch, antibakte-
riell, schwer entflammbar, pflegeleicht,
sehr strapazierfähig. Aussenbezug mit
Reissverschluss abnehmbar.

Die durchdachte GEL-ZELL-Konstruktion verbessert die her-
kömmlichen Systeme zur Druckreduzierung. Humane Kran-
kenpflege heisst:

GEL-ZELL Sitzkissen für alle Rollstühle



RATGEBER

zwar strafbare Handlungen, müs-
sen aber nicht eine familienrechtli-
che Pflichtverletzung beinhalten.
Es ist beispielsweise schon ent-
schieden worden, dass Arbeits-
scheu und Trunksucht keinen Ent-
erbungsgrund darstellen. Dasselbe

gilt beim Diebstahl. Wurde aber
der Diebstahl zum Nachteil des
Erblassers oder diesem nahe ver-
bundenen Personen begangen, so
könnte er als Verbrechen einen
Enterbungsgrund bilden, sofern er
schwer wiegt. Ob das Erfordernis
der «Schwere» erfüllt ist, hängt
von der Würdigung des Einzelfal-
les ab. Während beim blossen Dro-
genkonsum von vorneherein eine

Enterbung entfallen dürfte, müsste
beim Betäubungsmittelhandel und
beim Diebstahl geprüft werden,
einerseits ob sie schwer wiegen
und andererseits und vor allem
ob diese Straftaten sich gegen den
Erblasser beziehungsweise dessen

Angehörigen oder ihm nahe ver-
bundenen Personen richten. Als
Beispiel für einen anderen Grund
der Enterbung kann die grundlose
Einreichung einer Strafanzeige
gegen den Erblasser erwähnt
werden. Ergänzend kann ich noch
darauf hinweisen, dass der Ent-
erbungsgrund in der letztwilligen
Verfügung möglichst präzis anzu-
geben ist.

Dr. /wr Marco

Medizin
Augenbrennen

7c/z /eizfe /z/n zzzzr/ wiez/er an frrerz-

nenc/en, fremezzr/ezz Azzgezz. Mein
Aagezzarzi meinte vor einem Ja/zr,

es /zant/ie sic/z tzm eine Bmr/e/zawZ-

ezztzümizzzzg. Ais ic/z i/zn kürz/z'c7z

wieder aw/swc/zfe, erk/ä/te er mir
es /zandie sic/z frei mir zzm das so-
genannte «trockene Azzge», das

vor aiiem frei Franen nac/z den
Wec/zse//a/zren azz/trete. Das Ange
prodnziere zn wenig Tränen/ins-
sigkeif, was mit anderen 7röp/c/zen
verfressert, afrer nic/zt ge/zei/t wer-
den közzzze. Ann sind meine Augen
afrer seit einigen Woc/zezz sc/zmerz-

/rei, wes/zaifr ic/z vernnsic/zert frz'n,

denn erstens würde es nic/zt sfim-
men, dass das trockene Auge nic/zt
ge/zeiit werden kann, zweitens
weiss ic/z nun ja nic/zt, weic/ze

7röj>/c/zen ic/z anwenden so//,
wenn die Sc/zmerzezz wieder an/-
treten.

Auf den ersten Blick scheint ein
Widerspruch zu bestehen zwi-
sehen der Beurteilung Ihrer Be-
schwerden und den davon abgelei-
teten Empfehlungen des Augen-
arztes. Das Ganze lässt sich jedoch
zwangslos auf folgende Weise er-
klären: Es ist richtig, dass viele
ältere Menschen unter einem söge-
nannten trockenen Auge leiden,
weil die Tränendrüsen nicht mehr
genügend Tränenflüssigkeit pro-
duzieren. Nach meiner Erfahrung
wird dieser Zustand nicht immer
gleich unangenehm empfunden, so
dass der Bedarf an künstlicher Trä-
nenflüssigkeit in Form von Augen-
tropfen wechselt. Eine definitive
Heilung ist tatsächlich nicht mög-
lieh. Nun wissen wir aber, dass

gerade das trockene Auge ver-
mehrt zu Bindehautentzündungen
neigt, weil die Befeuchtung und
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Ergo - eine Wohltat für Körper und Geist

Schon eine kurze Entspannungspause wirkt regene-
rierend auf Körper und Geist. Der in Zusammen-
arbeit mit einem namhaften Ergonomen entwickelte
Multifunktions-Sessel Ergo lässt Sie wieder fühlen, was
entspannt sein heisst. Durch einfachen Handgriff
können Sie Ergo in fast jede beliebige Position bringen,
bis Sie Ihre optimale Entspannungshaltung gefunden
haben. Rückenlehne und Fussteil lassen sich
unabhängig voneinander stufenlos verstellen. Ergo
erhalten Sie in Leder und in diversen modischen
Stoffbezügen.

Fordern Sie den
Ergo-Prospekt an.

VogeE^""
Schwimmbadstr. 43 - 5430 Wettingen
Telefon 056 26 11 30 - Telefax 056 27 23 83
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